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Präambel 

Die nachfolgenden Bedingungen stellen Allgemeine Vertrags-

bedingungen (AVBAKDB) der Anstalt für Kommunale Datenver-

arbeitung in Bayern (AKDB) dar und gelten für alle von der 

AKDB geschlossenen Verträge mit ihren Kunden. 

Diese AVBAKDB gelten nicht gegenüber Endverbrauchern. 

 

Systematisch sind die AVBAKDB in einen Allgemeinen Teil un-

ter Abschnitt I „Rahmenbestimmungen“ und einen Besonderen 

Teil, Abschnitte II – X, aufgeteilt. Speziellere Regelungen im Be-

sonderen Teil gehen allgemeineren Regeln im „Allgemeinen 

Teil“ vor.  

 

I Rahmenbestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Für Vertragsverhältnisse gemäß Absatz (2) zwischen der 
AKDB und dem Kunden gelten diese Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen (AVB). Soweit erforderlich werden den 
jeweiligen Verträgen Zusätzliche Vertragsbedingungen 
(ZVB) beigefügt. Bei Einbeziehung von ZVB gehen diese 
den AVBAKDB vor. 

(2) Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden je-

weils in Verträgen über 

• den Kauf oder die Miete von Hardware  

• die Überlassung und Miete von Software (Anwen-

dungsverfahren, technische Standardsoftware) 

• die Softwareunterstützung (für technische Standard-

software) 

• die Pflege von Anwendungsverfahren 

• die telefonische Kundenberatung (für Anwendungs-

verfahren, technische Standardsoftware) 

• die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen (z. B. 

Beratung, Installation, Schulung)  

• die Nutzung von Rechenzentrumsleistungen 

/ Software as a Service (SaaS)  

(3) Verträge zwischen den Parteien bedürfen der  

Textform.  

(4) Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Ver-

tragsbestandteil, auch wenn die AKDB ihnen nicht wider-

spricht oder den Vertrag durchführt. 

§ 2 Lieferung, Termine, Installation und  

Einweisung 

(1) Ort und Zeitpunkt der Lieferung von Produkten und der Er-

bringung von Leistungen werden einvernehmlich festge-

legt. 

(2) Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie im Einzelfall 

von der AKDB in Textform als verbindlich bestätigt worden 

sind. 

(3) Software wird in ausführbarer Form (im Objektcode) und 

soweit nicht anders vereinbart mit Benutzerdokumentation 

(z. B. ausgedruckt oder auf Datenträger) geliefert bzw. als 

Download bereitgestellt. 

(4) Die AKDB installiert die Produkte und weist den Kunden in 

die Bedienung ein, wenn dies vereinbart wird. 

§ 3 Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt, 

Rechtsübergang 

(1) Die Gefahr geht mit der Übergabe auf den Kunden über. 

(2) Die AKDB behält sich das Eigentum bis zur vollständigen 

Zahlung der vereinbarten Entgelte vor. 

(3) Mit Zahlung der vertraglichen Entgelte gehen die verein-

barten Nutzungsrechte an der Software auf den Kunden 

über. 

 

§ 4 Einmalige und laufende Entgelte 

(1) Die Entgelte werden im jeweiligen Vertrag vereinbart. 

(2) Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen 

gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit die jeweiligen Leistun-

gen der Steuerpflicht unterliegen.  

(3) Die AKDB kann die laufenden Entgelte für die Nutzung von 

Anwendungsverfahren und Werk- und Dienstleistungen in 

einem Rechenzentrum (SaaS), für Verfahrenspflege, für 

telefonische Kundenberatung, für Softwareunterstützung, 

den Mietzins für Softwaremiete und die laufenden Entgelte 

für sonstige auf Dauer vereinbarte Leistungen ändern.  

Preiserhöhungen können frühestens 6 Monate nach Ver-

tragsabschluss bzw. einer vorangegangenen Preiserhö-

hung erfolgen. Sie werden dem Kunden spätestens 2 Mo-

nate vor Inkrafttreten in Textform mitgeteilt.  

Im Falle einer Preiserhöhung um mehr als 5 % ist der 

Kunde berechtigt, den Vertrag für die von der Erhöhung 

betroffene Leistung innerhalb einer Frist von 1 Monat nach 

Zugang der Ankündigung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Preiserhöhung schriftlich zu kündigen.   

(4) Liefer-, Material- und Versandkosten sowie Kosten der Da-

tenerfassung und -übertragung gehen zu Lasten des Kun-

den. 

§ 5 Änderung der Zahlungsweise 

(1) Soweit die Miete von Hardware, die Softwareüberlassung 

gegen Ratenzahlung oder die Erbringung nicht auf Dauer 

vereinbarter Werk- und Dienstleistungen gegen monatli-

che Zahlung vereinbart ist, kann der Kunde die Zahlungs-

weise zu Beginn eines jeden Kalendermonats von monat-

licher Zahlung auf einmalige Restzahlung umstellen. 

(2) Das zu zahlende einmalige Entgelt ergibt sich aus dem der 

Berechnung der monatlichen Zahlung zugrunde gelegten 

Betrag abzüglich der in den gezahlten monatlichen Entgel-

ten (ohne Umsatzsteuer) enthaltenen Tilgungsanteile. 

§ 6 Fälligkeiten 

(1) Einmalige Entgelte (z.B. Kaufpreise, einmalige Nutzungs-

entgelte, Entgelte für einmalige Werk- und Dienstleistun-

gen sowie einmalige Rechenzentrumsleistungen (SaaS)) 

sind am Tag nach der Lieferung bzw. Leistung fällig.  

(2) Laufende Entgelte (z.B. monatliche Mietzinsen, Entgelte 

für Softwareunterstützung, Verfahrenspflege, telefonische 

Kundenberatung, Entgelte für laufende Werk- und Dienst-

leistungen sowie die Entgelte der Ratenzahlung) sind erst-

mals zum 1. des auf die Lieferung des jeweiligen Produkts 

folgenden Monats fällig.  
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Laufende Entgelte für Rechenzentrumsleistungen sind, 

soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Beginn der verein-

barten Leistungspflicht gemäß § 16 (1) fällig. 

(3) Führt die AKDB die Installation durch, ist anstelle des Zeit-

punkts der Lieferung der Zeitpunkt der Installation maßge-

bend. 

(4) Laufende Entgelte können jeweils für ein Kalenderjahr in 

einem Betrag berechnet werden und sind dann zum 30.06. 

des Jahres fällig. 

(5) Der Lieferung / Installation beim Kunden steht es gleich, 

wenn der Kunde die Annahme der Lieferung bzw. die 

Durchführung der vertraglich vereinbarten Installation 

durch die AKDB rechtsgrundlos verweigert. Als rechts-

grundlos verweigert gilt die Lieferung, bzw. die Installation, 

wenn der Kunde ab dem vereinbarten Leistungszeitpunkt 

die Annahme der Leistung ohne rechtlichen Grund verwei-

gert und die AKDB erfolglos eine angemessene Frist zur 

Annahme der Leistung gesetzt hat. Die Leistungsfiktion 

tritt dann mit Ablauf der vorstehend genannten Frist ein. 

§ 7 Zahlung, Zahlungsverzug, Aufrechnung 

(1) Der Kunde zahlt die fälligen Entgelte spätestens 14 Tage 

nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug. 

(2) Bei nicht fristgerechter Bezahlung ist die AKDB berechtigt, 

Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen von 

der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basis-

zinssatz nach § 247 BGB zu berechnen. Die Geltendma-

chung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 

(3) Gerät der Kunde mit Zahlungen länger als einen Monat in 

Verzug, ist die AKDB berechtigt, die entsprechenden Leis-

tungen bis zum vollständigen Ausgleich der Rückstände 

auszusetzen. 

(4) Der Kunde kann gegenüber der AKDB nur mit unbestritte-

nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-

nen. Der Kunde kann auch Zurückbehaltungsrechte nur 

geltend machen, wenn sie unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind. 

§ 8 Verzug, Vertragsstrafe 

(1) Wird ein verbindlicher Termin von der AKDB nicht einge-

halten, gerät die AKDB in Verzug, soweit sie die Verzöge-

rung zu vertreten hat. 

(2) Überschreitet der Verzug 30 Kalendertage, kann der 

Kunde für jeden Tag des Verzugs eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 1/30 der monatlichen Vergütung bzw. der auf 

einen Monat umgerechneten einmaligen Vergütung für die 

in Verzug geratene Leistung fordern, jedoch nur für einen 

Zeitraum von maximal 100 Kalendertagen. Für die Um-

rechnung der einmaligen auf eine monatliche Vergütung 

wird ein Zeitraum von 50 Monaten zugrunde gelegt. 

Die Regelungen des § 343 BGB über die Herabsetzung 

der Vertragsstrafe bleiben unberührt. 

(3) Weitergehende Schadensersatzansprüche gegen die 

AKDB wegen Verzugs sind ausgeschlossen, es sei denn, 

sie ergeben sich aus § 11. 

(4) Gerät die AKDB in Verzug, kann der Kunde zudem eine 

angemessene Nachfrist mit der Erklärung setzen, dass er 

nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag ganz oder teilweise 

zurücktreten werde. 

(5) Die AKDB ist zum Rücktritt berechtigt, wenn sie trotz eines 

entsprechend abgeschlossenen Deckungsgeschäftes aus 

von ihr nicht zu vertretenen Gründen von ihrem Zulieferer 

nicht beliefert wird (Selbstbelieferungsvorbehalt). 

§ 9 Haftung für Mängel  

(1) Die Leistungen der AKDB bei Kauf- und Werkverträgen 

haben zum Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung die ver-

traglich vereinbarte Beschaffenheit. Die vertraglich verein-

barte Beschaffenheit ergibt sich aus den im jeweiligen Ver-

trag genannten, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ak-

tuellen Produktbeschreibungen (und Benutzerdokumenta-

tionen. 

(2) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, gewährleis-

tet die AKDB die Eignung der Leistungen für die nach dem 

Vertrag vorausgesetzte Verwendung. Ist eine Eignung zu 

einer bestimmten Verwendung im Vertrag nicht besonders 

vorgesehen, haftet die AKDB nur dafür, dass sich die Leis-

tungen zur gewöhnlichen Verwendung eignen und eine 

Beschaffenheit mittlerer Art und Güte aufweisen. 

(3) Mündliche Auskünfte und Zusagen, Prospekt- und Werbe-

aussagen, gleich welcher Art, sind freibleibend, sofern sie 

nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Sie 

stellen auch keine Zusicherung oder Garantiezusage, wel-

cher Art auch immer, dar. 

Die AKDB übernimmt auch keine Haftung für Aussagen 

Dritter bezüglich bestimmter Eigenschaften eines Produk-

tes. 

(4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Kunden 

nach § 9 beginnt am Tag nach der Lieferung bzw. Ab-

nahme und endet 12 Monate danach, soweit der Mangel 

nicht arglistig verschwiegen wurde.  

Herstellergarantien oder längere Mängelhaftungszusagen 

von Lieferanten ergänzen die Gewährleistungsrechte. 

Führt die AKDB die Installation durch, so beginnt die Ver-

jährungsfrist am Tag nach der Installation. 

(5) Treten Mängel auf, wird der Kunde diese der AKDB unver-

züglich, möglichst schriftlich (auch per E-Mail) mitteilen. 

Die AKDB wird die dargestellten Mängel unverzüglich prü-

fen und innerhalb angemessener Frist mit der Nacherfül-

lung beginnen. 

Die AKDB kann reproduzierbare Softwaremängel durch 

Überlassung von aktualisierter Software beseitigen. Soft-

wareaktualisierung ist die Änderung eines Anwendungs-

verfahrens oder technischer Standardsoftware, die als 

Version, Upgrade oder Hotfix ausgeliefert wird. 

Die AKDB ist berechtigt, bei Softwaremängeln Hinweise 

zum Umgehen der Mängel zu geben, wenn die Mängelbe-

seitigung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 

ist und der vertragsgemäße Gebrauch nicht erheblich ein-

geschränkt wird. 

(6) Falls die Nacherfüllung fehlschlägt, hat der Kunde das 

Recht auf Herabsetzung des entsprechenden Entgelts 

(Minderung) oder Rückgängigmachung des jeweiligen 

Vertrages (Rücktritt).  

(7) Weitergehende Ansprüche aus Mängelhaftung sind aus-

geschlossen, es sei denn, sie ergeben sich aus § 11. 

(8) Ansprüche aus Mängelhaftung bestehen außerdem nicht, 

wenn 

• die Mitwirkungspflichten gemäß § 14 Absatz (1) hin-

sichtlich der Installations- und Einsatzvoraussetzungen 

und erforderlicher Anpassungen vom Kunden nicht er-

füllt wurden 

• der Kunde andere als mit der AKDB abgestimmte 

Stände der zum Ablauf von Anwendungsverfahren be-

nötigten technischen Standardsoftware einsetzt 

• der Kunde oder ein Dritter die Produkte verändert, un-

sachgemäß installiert, benutzt oder repariert es sei 

denn, der Kunde weist nach, dass derartige Handlun-

gen für den Mangel nicht ursächlich sind. 

Die Regelungen des § 11 bleiben unberührt. 

(9) Werden Leistungen zur Mängelbehebung im Auftrag des 

Kunden außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der 

AKDB erbracht, kann hierfür eine gesonderte Vergütung 

nach Aufwand festgelegt werden.  
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(10) Für den Fall, dass ein Anspruch aus Mängelhaftung ge-

mäß Absatz (8) nicht besteht, bzw. für den Fall, dass nach-

weislich Mängel nicht vorgelegen haben, kann die AKDB 

die Erstattung des Aufwandes für die aufgrund der Män-

gelmeldung erbrachten Leistungen gemäß der am Tag der 

Leistung gültigen Preisliste für Personalleistungen verlan-

gen. 

(11) Für Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche gilt 

ausschließlich § 11, welcher außerdem von vorhergehen-

den Regelungen unberührt bleibt. 

§ 10 Rechtsmängelhaftung 

(1) Die AKDB steht dafür ein, dass die vertraglichen Leistun-

gen frei von Schutzrechten Dritter sind, die ihre vertrags-

gemäße Nutzung ausschließen bzw. einschränken. 

(2) Wird die vertragsgemäße Nutzung durch geltend ge-

machte Schutzrechtsverletzungen beeinträchtigt oder un-

tersagt, wird die AKDB nach ihrer Wahl entweder die ver-

traglichen Leistungen in der Weise ändern oder ersetzen, 

dass das Schutzrecht nicht mehr verletzt ist, oder das 

Recht erwirken, dass sie uneingeschränkt und ohne zu-

sätzliche Kosten für den Kunden vertragsgemäß genutzt 

werden können. 

(3) Sollte es der AKDB aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen nicht möglich sein, die Pflichten aus Absatz (2) 

zu erfüllen, wird dem Kunden das Recht eingeräumt, ent-

weder das entsprechende Entgelt zu mindern oder vom 

Vertrag zurückzutreten. Im Falle des Rücktritts hat der 

Kunde eine angemessene Nutzungsvergütung zu zahlen 

(Nutzungsentschädigung).  

Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-

sen. § 9 Absätze (7) und (8) gelten hierfür entsprechend. 

(4) Die Verpflichtungen der AKDB bestehen auch dann nicht, 

wenn die Schutzrechtsverletzung darauf beruht, dass der 

Kunde die Produkte bestimmungswidrig verwendet oder 

ohne Zustimmung der AKDB verändert hat. 

(5) Der Kunde wird die AKDB unverzüglich in Textform be-

nachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche wegen Verlet-

zung von Schutzrechten geltend gemacht werden, und bei 

Auseinandersetzungen mit Dritten im Einvernehmen mit 

der AKDB handeln. 

§ 11 Haftung für Schadensersatz und Auf-

wendungsersatz 

(1) Die AKDB haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für 
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit sowie die fahrlässige Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. Pflichten, deren 
Erfüllung die Vertragsdurchführung überhaupt erst ermög-
lichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner (= 
Kunde) regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

(2) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung be-
schränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung im 
Rahmen eines Vertragsverhältnisses wie dem vorliegen-
den typischerweise gerechnet werden kann. In diesen Fäl-
len beträgt der Haftungshöchstbetrag bei Sach- und Ver-
mögensschäden 250.000 €. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden.  

(3) Die Haftungsbeschränkungen des Absatzes (1) und Ab-
satzes (2) gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; für Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz; bei Arglist oder bei 
Übernahme einer Garantie seitens der AKDB. Die Über-
nahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigen-
schaft ist nur dann gegeben, wenn diese von der AKDB 
ausdrücklich und in Textform als solche bestätigt wird. Ins-
besondere übernimmt die AKDB keine Haftung für Garan-
tien Dritter bezüglich bestimmter Eigenschaften eines Pro-
dukts.  

(4) Überlässt die AKDB dem Kunden Leistungsergebnisse auf 
Zeit (z.B. Softwaremiete), ist die verschuldensunabhän-
gige Haftung auf Schadensersatz für bei Vertragsschluss 
bereits vorhandener Mängel (§ 536a Absatz I BGB) aus-
geschlossen. Für Mängel bei Vertragsschluss haftet die 

AKDB nur, wenn die Tauglichkeit der Mietsache zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch nicht unerheblich gemindert ist. 

(5) Die AKDB haftet für die Wiederbeschaffung von Daten nur, 
wenn sie deren Verlust oder Vernichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat. Die Haftung wird der Höhe 
nach auf die Kosten beschränkt, die notwendig sind, um 
die Daten wiederherzustellen, die auch bei regelmäßiger 
Datensicherung oder in sonstiger Weise aus Datenmate-
rial, das in maschinenlesbarer Form bereitgestellt wird, mit 
vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 

(6) Soweit die Haftung der AKDB ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen 
der AKDB. 

§ 12 Höhere Gewalt 

Keine der Parteien haftet für versäumte, unange-messene 

oder verzögerte Leistungen, soweit diese durch Umstände 

außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle verursacht wer-

den, einschließlich Störfälle in der Versorgungswirtschaft 

oder im Transportnetz, höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr, Ar-

beitsbedingungen, Pandemien, Änderung von Gesetzen, 

Vorschriften, Richtlinien und anderen rechtlichen Anforde-

rungen, die von einer Regierung oder einer anderen öf-

fentlichen Einrichtung erlassen wurden, oder daraus resul-

tierende staatliche Maßnahmen, Internetstörungen, Bür-

gerkrieg, böswillige Beschädigungen, Feuer, Über-

schwemmungen, Sturm oder Ausfall von Lieferanten oder 

Unterauftragsnehmern. Wird eine Partei an ihrer Erfüllung 

gehindert, so hat sie die andere Partei unverzüglich dar-

über in Kenntnis zu setzen. 

§ 13 Datenschutz, Datenübermittlung, Ver-

traulichkeit 

(1) Die AKDB beachtet die für sie geltenden Anforderungen 

des Datenschutzrechtes insbesondere auch im Hinblick 

auf den Betrieb eines Rechenzentrums und verarbeitet die 

ihr zum Zwecke der Auftragsverarbeitung anvertrauten 

personenbezogenen Daten grundsätzlich nur entspre-

chend den vertraglichen Vereinbarungen mit den Kunden. 

Soweit eine Verarbeitung dieser Daten, insbesondere 

Weitergabe an Vertragspartner und Subunternehmer über 

die vertraglichen Vereinbarungen hinausgehen würde, er-

folgt dies nur auf Anweisung des Kunden.  

Im Falle des Vorliegens von Auftragsverarbeitung gilt zu-

sätzlich Abschnitt X. 

(2) Die AKDB wird alle Personen, die mit der Bearbeitung oder 

Erfüllung eines Auftrages betraut sind, verpflichten, die ge-

setzlichen Bestimmungen über den Datenschutz zu be-

achten. 

(3) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des 

Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informatio-

nen und Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, 

nur zu vertraglichen Zwecken zu verwenden und Subun-

ternehmer entsprechend zur Vertraulichkeit zu verpflich-

ten. Zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und öf-

fentlichen Aufgaben der AKDB, für interne Verwaltungs-

zwecke sowie Verbesserung des Kundenservice und der 

Kundenkommunikation darf die AKDB vertriebs- und mar-

ketingbezogene Kundeninformationen (Kontakt- und Ver-

tragsdaten des Kunden sowie Informationen über vertrieb-

liche und werbliche Aktivitäten) ihren Mehrheitsbeteiligun-

gen und abhängigen Unternehmen gemäß (4) offenlegen. 

Voraussetzung ist, dass die Mehrheitsbeteiligungen und 

abhängigen Unternehmen entsprechend zur Einhaltung 

der Vertraulichkeit verpflichtet wurden und angemessene 

Geheimhaltungsmaßnahmen, insbesondere technische 

Sicherheitsmaßnahmen bestehen. Im Übrigen ist eine 

Weitergabe vertraulicher Informationen und Geschäftsge-

heimnisse an Dritte verboten. 

(4) Die Mehrheitsbeteiligungen und abhängigen Unterneh-

men der AKDB sind unter www.akdb.de/mehrheit einseh-

bar.  

http://www.akdb.de/mehrheit
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§ 14 Mitwirkung des Kunden 

(1) Der Kunde stellt die ihm mitgeteilten Installations- und Ein-

satzvoraussetzungen termingerecht bereit. 

Der Kunde wird, soweit dies zum Ablauf aktualisierter Soft-

ware erforderlich ist, Anpassungen der Hardware- und der 

Software-Systemumgebung, insbesondere neue Versio-

nen des Betriebssystems oder sonstiger erforderlicher 

technischer Standardsoftware auf seine Kosten rechtzeitig 

betriebsbereit zur Verfügung stellen. Der Kunde verpflich-

tet sich, die einzelvertraglich festgelegten Vorgaben einzu-

halten.  

Sofern der Kunde Leistungen eines Rechenzentrums / 

Software as a Service in Anspruch nimmt, gelten darüber 

hinaus die Bestimmungen des Abschnitts IX. 

(2) Der Kunde bestätigt der AKDB die Ausführung von Liefe-

rungen und Leistungen in Textform. 

(3) Der Kunde untersucht die Produkte sofort mit der ihm mög-

lichen Sorgfalt auf Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit 

und rügt offensichtliche Mängel unverzüglich mindestens 

in Textform. Nicht offensichtliche Mängel müssen unver-

züglich nach dem Erkennen mindestens in Textform ge-

rügt werden. 

(4) Der Kunde setzt sachkundiges Personal ein. 

(5) Der Kunde ist verpflichtet, regelmäßig und eigenständig 

umfangreiche Datensicherungen zu erstellen. Die Daten-

sicherung umfasst dabei die gesamte Software (Anwen-

dungsverfahren, technische Standardsoftware) sowie die 

Stamm- und Bewegungsdaten. 

(6) Vor Beginn von Installations-, Service- oder Programmier-

arbeiten prüft der Kunde jeweils, ob eine aktuelle Daten- 

und Programmsicherung vorhanden ist; andernfalls führt 

er sie noch durch. 

(7) Der Kunde unterstützt die AKDB soweit erforderlich bei 

Ausführung ihrer Leistungen, legt alle benötigten Unterla-

gen vor und erteilt Auskünfte. 

(8) Soweit die AKDB Arbeiten direkt beim Kunden vornimmt, 

stellt er Räume, Systeme, Software, Unterlagen, Daten-

material, Rechnerzeit sowie Ansprechpartner rechtzeitig 

und in erforderlichem Umfang zur Verfügung. 

(9) Soweit erforderlich, stellt der Kunde einen Anschluss an 

ein mit der AKDB abgestimmtes Kommunikationsnetz auf 

eigene Kosten zur Verfügung. Er trägt die Übertragungs-

kosten. 

Die den Vorgaben der AKDB entsprechende technische 

Infrastruktur stellt der Kunde bereit. 

§ 15 Ausfuhr von Produkten 

Beabsichtigt der Kunde, von der AKDB gelieferte Produkte 

zu exportieren, wird er die einschlägigen Ausfuhrbestim-

mungen beachten und gegebenenfalls erforderliche Ge-

nehmigungen einholen. 

§ 16 Vertragslaufzeit 

(1) Die Vertragslaufzeit beginnt, soweit nicht anders verein-

bart, jeweils am Tag nach der Lieferung des jeweiligen 

Produktes bzw. zum Zeitpunkt der betriebsbereiten Bereit-

stellung des Produktes zur Nutzung durch den Kunden. 

Führt die AKDB die Installation durch, ist anstelle des Zeit-

punktes der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Zeit-

punkt der Installation maßgebend.  

(2) Alle Verträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

a) für die Miete von Hardware gilt eine Mindestvertrags-

dauer von 48 Kalendermonaten als vereinbart. Ab-

schnitt II § 3 (1) bleibt unberührt. 

b) Für die Nutzung von Rechenzentrumsleistungen 

(SaaS) wird eine Mindestvertragsdauer von 36 Ka-

lendermonaten vereinbart. 

c) Für alle sonstigen Verträge gilt eine Mindestvertrags-

dauer von 12 Kalendermonaten als vereinbart. 

§ 17 Kündigung 

(1) Die Kündigung von unbefristeten Vertragsverhältnissen 

kann von beiden Vertragspartnern frühestens mit einer 

Frist von 6 Monaten zum Ende der Mindestvertragslauf-

zeit, anschließend mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende 

eines Kalenderjahres erklärt werden.  

(2) Die AKDB ist berechtigt, die Verfahrenspflege, die telefo-

nische Kundenberatung / Support sowie die Softwareun-

terstützung ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn 

der Kunde eine ihm im Rahmen der Softwarepflege ange-

botene geänderte Software nicht innerhalb angemessener 

Frist einsetzt. 

(3) Kündigungen bedürfen der Textform. 

 

§ 18 Auditklausel 

(1) Die AKDB hat das Recht, maximal einmal pro Jahr, eine 
Überprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass der 
Kunde (=Lizenznehmer) die Software in Übereinstimmung 
mit den geltenden Nutzungsrechten nutzt. Alternativ hierzu 
kann der Kunde ein Selbstaudit mit entsprechend eides-
stattlicher Versicherung vornehmen. Die Überprüfung wird 
unter Einhaltung einer Voranmeldefrist von 14 Kalenderta-
gen zu den üblichen Geschäftszeiten des Kunden und vor-
behaltlich angemessener Sicherheitsvorkehrungen des 
Kunden durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Dritten durchgeführt. Die Überprüfung wird sich in Art, Um-
fang und Dauer auf das für die Prüfung erforderliche Maß 
erstrecken, den Datenschutz und sonstige erforderliche 
Verschwiegenheitsrechte wahren und den geschäftlichen 
Betrieb des Kunden nicht unterbrechen oder mehr als un-
wesentlich beeinträchtigen. 

(2) Ergibt die Überprüfung, dass der Kunde gegen die Nut-
zungsrechte der AKDB (= Lizenzgeber) verstoßen hat, so 
ist der Kunde verpflichtet, für alle etwaig vertragswidrigen 
Nutzungen die aktuell geltenden Nutzungsentgelte der 
AKDB unverzüglich nachzuzahlen. Die Geltendmachung 
sonstiger Ansprüche durch die AKDB bleibt hiervon unbe-
rührt.  

(3) Sollte eine Überprüfung eine Abweichung des Nutzungs-
umfangs von mehr als 5% gegenüber der vereinbarten 
Nutzungsberechtigung, gemessen an den aktuellen Leis-
tungs- und Preisverzeichnissen der AKDB, ergeben, so 
trägt der Kunde die Kosten der Überprüfung. 

§ 19 Schlussbestimmungen 

(1) Die AKDB kann die Rechte und Pflichten aus diesem Ver-

trag ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen. Die 

Übertragung wird nicht wirksam, wenn der Kunde inner-

halb 4 Wochen nach Erhalt einer entsprechenden Mittei-

lung schriftlich widerspricht; hierauf wird die AKDB in der 

Mitteilung hinweisen. Der Kunde kann der Übertragung 

nur aus wichtigem Grund widersprechen. 

(2) Es gilt deutsches Recht. 

(3) Als Gerichtsstand wird München vereinbart. 

(4) Die AKDB hat das Recht die AVBAKDB zu ändern, soweit 

dies notwendig erscheint und der Kunde hierdurch nicht 

wider Treu und Glauben benachteiligt wird. Über Änderun-

gen dieser AVBAKDB informiert die AKDB den Kunden in 

Textform. Die Änderung gilt als vom Kunden genehmigt, 

wenn er nicht binnen sechs Wochen ab Zugang der Ände-

rungsmitteilung schriftlich widerspricht. Auf diese Folge 

weist die AKDB in ihrer Änderungsmitteilung hin. 

Mündliche Nebenabreden sind nichtig 

(5) Die Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmun-

gen der Allgemeinen Vertragsbedingungen berührt nicht 

die Wirksamkeit des gesamten Vertrages. Die Vertrags-

partner werden in diesem Fall anstelle der unwirksamen 

eine wirksame Vereinbarung treffen. 
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II Kauf oder Miete von Hardware 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist der Kauf oder die Miete von Hard-

ware. 

(2) Die Hardware sowie der Kaufpreis oder der Mietzins wer-

den im jeweiligen Vertrag vereinbart. 

(3) Die Hardware wird zusammen mit der vom jeweiligen Lie-

feranten bereitgestellten Dokumentation geliefert. 

§ 2 Auswahl der Hardware 

(1) Die Auswahl, Dimensionierung und Ausstattung der Hard-

ware erfolgen durch den Kunden und auf dessen Risiko. 

(2) Die AKDB bietet an, den Kunden bei der Auswahl der 

Hardware und Abstimmung auf seine Bedürfnisse gegen 

Entgelt zu beraten. 

§ 3 Weitere Bestimmungen für  

gemietete Hardware und den Mietkauf 

(1) Mit Zahlung der letzten Mietrate geht das Eigentum an der 

gemieteten Hardware auf den Kunden über, ohne dass es 

einer weiteren Erklärung einer der Vertragsparteien bedarf 

(Mietkauf). Der Kunde kann die gemietete Hardware au-

ßerdem zu Beginn eines jeden Kalendermonats durch Ab-

schluss eines Kaufvertrages erwerben. 

(2) Während der Mietdauer wird die Erhaltung der Gebrauchs-

fähigkeit für gemietete Hardware nur im Rahmen und für 

die Dauer der Sachmängelhaftung (Abschnitt I, § 9) über-

nommen. 

(3) Der Kunde ist nicht berechtigt, gemietete Hardware einem 

Dritten zu überlassen oder weiter zu vermieten. 

 

 

III Softwareüberlassung 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Überlassung von Software 

(Anwendungsverfahren, technische Standardsoftware) 

gegen einmalige oder Ratenzahlung des Nutzungsent-

gelts. 

(2) Die Software und das zu zahlende Nutzungsentgelt wer-

den im jeweiligen Vertrag vereinbart. 

(3) Der Leistungsumfang der Software und die Einsatzvoraus-

setzungen ergeben sich aus den im jeweiligen Vertrag ge-

nannten, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 

Produktbeschreibungen und Benutzerdokumentationen. 

§ 2 Allgemeine Bestimmungen zum  

Nutzungsrecht 

(1) Der Kunde darf die Software für eigene Zwecke unter den 

vereinbarten Einsatzvoraussetzungen nutzen. Das Nut-

zungsrecht gilt für den vereinbarten Nutzungsumfang 

(z. B. Server, Bildschirmarbeitsplätze, Benutzer, Einwoh-

nerzahl). Eine Erweiterung des Nutzungsumfangs ist ge-

sondert zu vereinbaren. 

(2) Liefert die AKDB dem Kunden geänderte Software, erhält 

er das Nutzungsrecht im bisher vereinbarten Umfang. 

(3) Soweit zur Ausübung der Rechte des Kunden das Laden, 

Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern der Soft-

ware erforderlich ist, gilt die Zustimmung der AKDB zu die-

sen Handlungen als erteilt. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, von der Software Vervielfältigun-

gen ausschließlich für Zwecke der Programmsicherung 

herzustellen. Urheberrechtsvermerke dürfen nicht ge-

löscht werden. 

(5) Der Kunde darf darüber hinaus die Software ohne schrift-

liche Zustimmung der AKDB weder ganz noch teilweise 

vervielfältigen, bearbeiten, übersetzen oder vom Objekt-

code in den Quellcode umwandeln Die gesetzlichen Min-

destrechte des Kunden nach § 69e Urheberrechtsgesetz 

bleiben unberührt. 

(6) Unter Umständen verwendet die AKDB in ihrer Software 

Open-Source-Komponenten von Dritten, die vom Kunden 

entsprechend der jeweils anwendbaren Open-Source-Li-

zenz- und Nutzungsbedingungen genutzt werden dürfen.  

Eine Auflistung der verwendeten Open-Source-Kompo-

nenten erfolgt in der Software (z.B. Programmbeschrei-

bung).  

§ 3 Zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht 

(1) Bei Überlassung von Software gegen einmaliges Nut-

zungsentgelt erhält der Kunde das zeitlich unbegrenzte, 

nicht ausschließliche Recht zur Nutzung der Software ein-

schließlich der zugehörigen Benutzerdokumentationen. 

(2) Die Vereinbarung von Ratenzahlung (laufende Entgelte) 

über 48 Monate ist möglich. 

(3) Der Kunde ist berechtigt, das Nutzungsrecht auf einen an-

deren Anwender zu übertragen. Er wird mit diesem die 

gleichen Rechte und Pflichten vereinbaren, die mit ihm 

selbst vereinbart sind. Die Vermietung der Software ist 

nicht gestattet. 

(4) Mit der Übertragung an einen Dritten erlöschen alle 

Rechte des Kunden an der Software. Er ist jedoch berech-

tigt, eine Vervielfältigung der Software und eine Benutzer-

dokumentation ausschließlich für Prüf- und Archivzwecke 

(z. B. Rechnungsprüfung, datenschutzrechtliche Prüfung) 

vorzuhalten. 

(5) Der Kunde wird die AKDB über die Übertragung des Nut-

zungsrechts schriftlich informieren. 

 

 

IIIa  Softwaremiete 

§ 1  Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die auf die Vertragslaufzeit befris-

tete Überlassung einer Software (Anwendungsverfahren, 

technische Standardsoftware) nebst der Einräumung der 

zu dessen vertragsgemäßen Nutzung erforderlichen 

Rechte nach § 2 gegen laufende Zahlung eines Mietzin-

ses.  

(2) Die Mietsache (Software einschließlich der dazugehörigen 

Benutzerdokumentation) und der zu entrichtende laufende 

Mietzins werden im jeweiligen Vertrag vereinbart. 

§ 2 Bestimmungen zum Nutzungsrecht 

(1) Der Kunde (= Mieter) erhält ein nicht ausschließliches, 

nicht übertragbares und zeitlich auf die Laufzeit des Miet-

vertrages beschränktes Nutzungsrecht an der Mietsache. 

(2) Der Kunde ist berechtigt, von der Software Vervielfältigun-

gen ausschließlich zum Zwecke der Programmsicherung 

herzustellen. Urhebervermerke dürfen nicht gelöscht wer-

den. 

(3) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software oder Teile da-

von an einen Dritten weiterzugeben oder einem Dritten die 

Nutzung oder Kenntnisnahme zu ermöglichen oder die 

Software für einen Dritten zu nutzen.  

(4) Endet das Mietverhältnis und damit das Nutzungsrecht 

des Kunden, wird er die Software und alle Vervielfältigun-

gen an die AKDB zurückgeben und löschen und dies der 

AKDB in Textform bestätigen. Er ist jedoch berechtigt, eine 

Vervielfältigung der Software und eine Benutzerdokumen-

tation ausschließlich für Prüf- und Archivierungszwecke 

(z.B. Rechnungsprüfung, datenschutzrechtliche Prüfung) 

vorzuhalten. 

(5) Abschnitt III § 2 (1) und (6) gelten entsprechend.  
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§ 3 Leistungsumfang 

(1) Die geschuldete Beschaffenheit der Mietsache (Software) 

ergibt sich abschließend aus den jeweils aktuellen Pro-

duktbeschreibungen sowie aus den jeweils aktuellen Be-

nutzerdokumentationen der AKDB.  

(2) Die AKDB ist verpflichtet, die Mietsache dem Kunden in 

einem zum vertraglichen Gebrauch geeigneten Zustand 

zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zu-

stand zu erhalten. Dies gilt auch für den Fall, dass sich 

nachträglich Vorschriften ändern und die Software ent-

sprechend angepasst werden muss.  

(3) Überlassen ist die Mietsache, wenn der Kunde in die Lage 

versetzt wird, die Mietsache vertragsgemäß zu nutzen. 

(4) Die Erhaltungspflicht der AKDB bezieht sich auf den im 

Vertragsschlusszeitpunkt geschuldeten Standard des An-

wendungsverfahrens und umfasst den Leistungsumfang 

der Pflege dezentraler Anwendungsverfahren nach Ab-

schnitt VI § 2, bzw. den Umfang der Softwareunterstützung 

für Technische Standardsoftware nach Abschnitt V § 2. 

(5) Außerdem umfasst der Leistungsumfang der Software-

miete die telefonische Kundenberatung nach Abschnitt VII 

§ 2.  

(6) Der Kunde ist zu den Mitwirkungspflichten nach Abschnitt 

I, § 14 dieser AVBAKDB im Rahmen der Instandhaltung 

der Mietsache verpflichtet. 

§ 4  Mängelrechte 

(1) Zur Selbstvornahme bei Mängeln ist der Kunde nicht be-

rechtigt.  

(2) Minderungsansprüche und/oder Zurückbehaltungsrechte 

des Kunden können nur geltend gemacht werden, soweit 

sie auf rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen An-

sprüchen beruhen. Rückforderungsansprüche des Mieters 

gemäß § 812 BGB bleiben unberührt. 

 

 

IV Überlassung bzw. Bereitstellung 
von Produkten auf Probe 

§ 1 Vereinbarung 

(1) Der Kunde kann mit der AKDB vereinbaren, dass ihm Pro-

dukte für einen Zeitraum von 3 Monaten auf Probe über-

lassen bzw. zur Nutzung im Rechenzentrum (SaaS) be-

reitgestellt werden. 

(2) Die Probeüberlassung bzw. -bereitstellung endet mit Ab-

lauf des in Absatz (1) genannten Zeitraums. Sofern nicht 

unmittelbar im Anschluss an die Probeüberlassung bzw. -

bereitstellung ein Vertrag gemäß Abschnitt III, VIII oder IX 

zustande kommt, wird der Kunde die Produkte und alle 

Vervielfältigungen an die AKDB zurückgeben, bei sich lö-

schen und dies der AKDB in Textform bestätigen. Alle Be-

nutzerdokumentationen sind an die AKDB zurückzugeben. 

§ 2 Entgelte, Fälligkeit 

(1) Während der Dauer der Probeüberlassung bzw. -bereit-

stellung ist die Nutzung und die Pflege der jeweiligen Pro-

dukte für den Kunden unentgeltlich. Dienstleistungen der 

AKDB (z. B. Installation, Schulung, telefonische Kunden-

beratung / Support) sind ab Beginn der Probeüberlassung 

bzw. -bereitstellung entgeltpflichtig und müssen gesondert 

vereinbart werden. 

(2) Die Entgelte für Dienstleistungen werden gemäß den Leis-

tungs- und Preisverzeichnissen Nr. 900 berechnet und 

sind am Tag nach der Leistung fällig. 
 
 
 

V Softwareunterstützung für  
technische Standardsoftware 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Softwareunterstützung für 

technische Standardsoftware (z. B. Betriebssysteme, 

Netzwerksoftware, Datenbanken und Datenbankmanage-

mentsysteme). 

(2) Die technische Standardsoftware und das laufende Ent-

gelt für die Softwareunterstützung werden im jeweiligen 

Vertrag vereinbart. 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die Softwareunterstützung beinhaltet  

• die telefonische Kundenberatung / Support (Abschnitt 

VII) 

und, soweit vereinbart,  

• die Lieferung von Softwareaktualisierungen. 

Die Einräumung des Nutzungsrechts an den Software-

aktualisierungen erfolgt im bisher vereinbarten Um-

fang. Die AKDB behält es sich hierbei vor, nur solche 

Softwareaktualisierungen zu liefern, die in Verbindung 

mit Produkten der AKDB bzw. der Hardware des Kun-

den freigegeben sind. Ein Anspruch des Kunden auf 

Lieferung aller verfügbaren Softwareaktualisierungen 

besteht ausdrücklich nicht. 

(2) Nach einer Softwareaktualisierung erstreckt sich das Nut-

zungsrecht ausschließlich auf den dann aktuellsten Stand 

der Software.  

(3) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen kann die 

Softwareunterstützung mittels Telesupport (Fernbetreu-

ung), z. B. zur Fehlerdiagnose und -korrektur oder zur 

Übertragung geänderter Software, durchgeführt werden. 

 

 

VI Pflege von 
Anwendungsverfahren 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Pflege von Anwendungsver-

fahren. 

(2) Die zu pflegenden Anwendungsverfahren und das lau-

fende Pflegeentgelt werden im jeweiligen Vertrag verein-

bart. 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die AKDB erbringt während der Dauer der Pflegeverein-

barung folgende Leistungen, sofern diese zur Aufrechter-

haltung der Ablauffähigkeit der Anwendungsverfahren im 

vereinbarten Leistungsumfang allgemein erforderlich sind:  

• Anpassung an Änderungen gesetzlicher, tariflicher 

oder sonstiger übergeordneter verbindlicher Vorschrif-

ten 

• Beseitigung von Verfahrensmängeln. 

Die Lieferung von Verfahrensänderungen erfolgt durch 

Überlassung von Softwareaktualisierungen. Diese können 

neue Versionen, Upgrades und Updates umfassen. 

Die Einräumung des Nutzungsrechts an den geänderten 

Anwendungsverfahren erfolgt im bisher vereinbarten Um-

fang. 
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(2) Die Pflicht zur Leistung nach Absatz (1) besteht nicht, 

wenn 

• die Mitwirkungspflichten gemäß Abschnitt I, § 14 Ab-

satz (1) hinsichtlich der Installations- und Einsatzvo-

raussetzungen und erforderlicher Anpassungen vom 

Kunden nicht erfüllt wurden 

• der Kunde andere als mit der AKDB abgestimmte 

Stände der zum Ablauf der Anwendungsverfahren be-

nötigten technischen Standardsoftware einsetzt 

• der Kunde oder ein Dritter die Anwendungsverfahren 

ändert, unsachgemäß installiert oder benutzt 

es sei denn, der Kunde weist nach, dass derartige Hand-

lungen für den Mangel nicht ursächlich sind. 

(3) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen kann Te-

lesupport (Fernbetreuung), z. B. zur Fehlerdiagnose und -

korrektur oder zur Übertragung geänderter Software, 

durchgeführt werden. 

(4) Der Kunde wird die jeweils letzte von der AKDB gelieferte 

Version der Anwendungsverfahren innerhalb angemesse-

ner Frist einsetzen. Die Pflege der vorhergehenden Ver-

sion der Anwendungsverfahren wird für einen Übergangs-

zeitraum von 6 Monaten aufrechterhalten. 

(5) Für Pflegemaßnahmen mit einem Änderungsaufwand von 

mehr als 25 % des Programmcodes des entsprechenden 

Verfahrensteils können gesonderte Entgelte berechnet 

werden. 

(6) Für Leistungen, die Schnittstellen beinhalten, gilt, dass die 

Pflege sich nicht auf das mittels Schnittstelle angebun-

dene Produkt bezieht. Anforderungen, die aus dem ange-

bundenen Produkt sowie dessen Änderung resultieren, 

sind nicht im Leistungsumfang der Pflege enthalten. 
 
 

VII Telefonische Kundenberatung / 
Support 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die telefonische Kundenberatung/ 

der Support zu dem für die Software vereinbarten Leis-

tungsumfang. 

(2) Die Software und das laufende Entgelt für die telefonische 

Kundenberatung / den Support werden im jeweiligen Ver-

trag vereinbart. 

(3) Für Anwendungsverfahren kann die telefonische Kunden-

beratung / Support gegen laufendes Entgelt nur vereinbart 

werden, wenn auch die Pflege (Abschnitt VI) vereinbart ist. 

Andernfalls wird das Entgelt für die telefonische Kunden-

beratung / Support im Einzelfall gemäß der Preisliste für 

Personalleistungen 900-PL berechnet. 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die telefonische Kundenberatung / der Support umfasst 

• die Entgegennahme von Fehlermeldungen 

• die Fehleranalyse 

• die Rückmeldung an den Kunden 

und für Anwendungsverfahren zusätzlich 

• Auskünfte zur Funktionalität, Bedienung und Benut-

zerdokumentation. 

(2) Die telefonische Kundenberatung / der Support umfasst 

keine bestimmte Problemlösung, sondern nur die Bearbei-

tung des Problems und Hilfe bei der Suche nach Möglich-

keiten zu dessen Behebung oder Umgehung. 

(3) Der Kunde kann Anfragen und Problembeschreibungen 

telefonisch per E-Mail oder über das Kundenportal über-

mitteln. 

(4) Die AKDB übernimmt die telefonische Kundenberatung / 

den Support, wenn 

• eine ausreichende Problembeschreibung vorliegt, 

• ein Fehler reproduzierbar ist, 

• der Kunde sachkundige Ansprechpartner benannt hat. 

(5) Die Pflicht zur Leistung nach Absatz (1) besteht nicht, 

wenn 

• die Mitwirkungspflichten gemäß Abschnitt I, § 14 Ab-

satz (1) hinsichtlich der Installations- und Einsatzvo-

raussetzungen und erforderlicher Anpassungen vom 

Kunden nicht erfüllt wurden 

• der Kunde andere als mit der AKDB abgestimmte 

Stände der zum Ablauf der Anwendungsverfahren be-

nötigten technischen Standardsoftware einsetzt 

• der Kunde oder ein Dritter die Software ändert, un-

sachgemäß installiert oder benutzt 

es sei denn, der Kunde weist nach, dass derartige Hand-

lungen für das Problem nicht ursächlich sind. 

(6) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen kann die 

telefonische Kundenberatung / der Support mit Hilfe von 

Telesupport (Fernbetreuung) erbracht werden. 

(7) Für Anfragen und Problembeschreibungen steht der tele-

fonische Kundenservice der AKDB an Werktagen 

Montag bis Mittwoch 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Donnerstag  7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freitag  7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

unter den Servicerufnummern (siehe 

https://www.akdb.de/service/servicerufnummern) zur Ver-

fügung.  

Alternativ dazu ist jederzeit eine Mitteilung über das Kun-

denportal auf der Homepage möglich. 

Eine Unterstützung außerhalb dieser Zeiten bedarf einer 

gesonderten Vereinbarung. 

(8) Die telefonische Kundenberatung / der Support bezieht 

sich nicht auf mittels Schnittstellen angebundene Produkte  

§ 3 Gesondert zu vereinbarende Leistungen 

Die Beratung des Kunden bei 

• Softwareinstallation (Erst- oder Folgeinstallation) 

• Problemen, die aus der technischen Verfahrensumge-

bung (z. B. System, technische Standardsoftware) re-

sultieren, mit Ausnahme der Produkte, für die Soft-

wareunterstützung (Abschnitt V) vereinbart ist 

• durch den Einsatz von Eigenentwicklungen des Kun-

den oder Fremdverfahren von Drittherstellern verur-

sachten Problemen 

• Planung und Organisation des Einsatzes der Soft-

wareprodukte 

• Problemen, die auf unsachgemäße Installation der 

Software durch den Kunden oder einen Dritten zurück-

zuführen sind 

• sonstigen Problemen, insbesondere solchen, die auf 

unzureichender Rechtskenntnis oder Sachkunde 

(z. B. mangels ausreichender Schulung) oder unzu-

reichender Problembeschreibung beruhen 

ist in dem laufenden Entgelt für die telefonische Kunden-

beratung / den Support nicht enthalten. Diese Leistungen 

bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 

 

 

VIII  Werk- und Dienstleistungen  

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Erbringung von Werk- und 

Dienstleistungen, die in den Leistungs- und Preisverzeich-

nissen für Werk- und Dienstleistungen bezeichnet sind. 

Die jeweiligen Leistungs- und Preisverzeichnisse sind Be-

standteil des Vertrages. Für Werk- und Dienstleistungen, 

die im Rechenzentrum angeboten werden, gilt ergänzend 

Abschnitt IX. 

https://www.akdb.de/service/servicerufnummern
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(2) Ist bei Werk- und Dienstleistungen eine ständige Leis-

tungserbringung während der Leistungsdauer vorgesehen 

(Leistungen auf Dauer), werden diese und die zu zahlen-

den laufenden Entgelte im jeweiligen Vertrag vereinbart. 

Der Leistungsumfang und die Einsatzvoraussetzungen er-

geben sich aus den im jeweiligen Vertrag genannten, je-

weils aktuellen Produktbeschreibungen sowie aus den je-

weils aktuellen Benutzerdokumentationen. 

(3) Bei sonstigen Werk- und Dienstleistungen werden die Art 

und der Umfang der jeweiligen Leistungen einzelvertrag-

lich mit dem Kunden vereinbart. Die Entgelte ergeben sich 

aus den jeweiligen Leistungs- und Preisverzeichnissen in 

der am Tag der Leistungserbringung geltenden Fassung. 

§ 2 Meldung von Störungen 

Störungen können über den Kundenservice der AKDB an 

Werktagen 

Montag bis Mittwoch 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Donnerstag  7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freitag  7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

unter den Servicerufnummern (siehe 

https://www.akdb.de/service/servicerufnummern) gemel-

det werden. Alternativ dazu ist eine Mitteilung über das 

Kundenportal auf der Homepage jederzeit möglich. 

§ 3 Leistungsstörungen 

(1) Bei reinen Dienstleistungen besteht kein Anspruch auf Ge-

währleistung. 

(2) Entspricht die von der AKDB erbrachte Dienstleistung 

nicht der gebotenen Sorgfalt, Effizienz und Gewissenhaf-

tigkeit und den branchenüblichen Standards und hat die 

AKDB dies zu vertreten, so verpflichtet sie sich, die Dienst-

leistung ohne Mehrkosten für den Kunden innerhalb ange-

messener Frist erneut zu erbringen. Voraussetzung ist 

eine Rüge des Kunden. Die Rüge hat dabei unverzüglich 

zu erfolgen, spätestens jedoch zwei Wochen nach Kennt-

nis der ungenügenden Leistung.  

Entspricht die Dienstleistung erneut nicht den obigen Stan-

dards in wesentlichen Teilen, ist der Kunde berechtigt, den 

Vertrag fristlos zu kündigen.  

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-

gem Grund bleibt unberührt. 

(4) Die AKDB hat im Fall der Kündigung Anspruch auf Vergü-

tung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung auf-

grund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergü-

tung entfällt nur für solche Leistungen, für die der Kunde 

innerhalb von 4 Wochen nach Erklärung der Kündigung 

darlegt, dass sie für ihn nicht nutzbar und ohne Interesse 

sind. 

(5) Bei Werkleistungen gelten die Regelungen zur Mängelhaf-

tung nach Abschnitt I § 9. 
 
 

IX Rechenzentrumsleistungen / 

Software as a Service (SaaS) 

§ 1  Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Nutzung von Services der 

AKDB im Rahmen des Betriebsmodelles „Software as a 

Service“ (SaaS). Dabei werden verschiedene Services 

(z.B. Anwendungsverfahren, Portale) nicht durch den Kun-

den in seiner eigenen Umgebung genutzt, sondern durch 

die AKDB als Dienstleister in einem Rechenzentrum be-

trieben.  

Je nach Vereinbarung kann der SaaS-Betrieb folgende 

Services der AKDB umfassen:  

• die Bereitstellung von Anwendungsverfahren in ei-

nem Rechenzentrum zur Nutzung durch den Kunden  

• die Bereitstellung von technischer Standardsoftware 

in einem Rechenzentrum zur Nutzung durch den 

Kunden 

• die Bereitstellung von Portalen in einem Rechenzent-

rum zur Nutzung durch den Kunden 

• die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen ge-

mäß VIII § 1 (1) in einem Rechenzentrum 

• die Bereitstellung von Diensten und Speicherplatz 

auf einem Server der AKDB (Hosting) 

(2) Die Bereitstellung umfasst die Wartung und Administration 

der Datenverarbeitungsanlagen und der System- und 

Kommunikationsinfrastrukturen. 

(3) Der Leistungsumfang und die Einsatzvoraussetzungen er-

geben sich aus den im jeweiligen Vertrag genannten, je-

weils aktuellen Produktbeschreibungen sowie aus den je-

weils aktuellen Benutzerdokumentationen. 

§ 2 Verfügbarkeitszeiten (Betriebszeiten) 

des Rechenzentrums  

(1) Für alle Leistungen gelten für die Nutzung durch den Kun-

den an Werktagen grundsätzlich folgende Verfügbarkeits-

zeiten bzw. die Services der AKDB stehen grundsätzlich 

zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 

Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Freitag  7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 

(2) Der Kunde kann auch außerhalb der genannten Verfüg-

barkeitszeiten auf die Services der AKDB zugreifen und 

diese nutzen. Außerhalb der o.g. Verfügbarkeitszeiten 

muss wegen notwendiger Arbeiten (z.B. Einspielen von 

Korrekturversionen, Wartung, Datensicherung) mit Stö-

rungen bei der Nutzung der Services gerechnet werden. 

Eine vollumfängliche Verfügbarkeit kann außerhalb der 

Verfügbarkeitszeiten nicht gewährleistet werden. Ist aus 

Gründen der Datensicherheit eine zusätzliche Datensiche-

rung während der genannten Verfügbarkeitszeiten erfor-

derlich, werden die notwendigen Maßnahmen bei Bedarf 

mit dem Kunden abgestimmt. 

§ 3 Leistungen der AKDB 

(1) Die AKDB verpflichtet sich, in ihrem Rechenzentrum die 

vereinbarten Services nach § 1 (1) bereitzustellen. 

(2) Die AKDB stellt dem Kunden auf Wunsch je Service nach 

§ 1 (1) dieses Abschnitts eine Benutzerdokumentation zur 

Verfügung. 

(3) Die vom Kunden übermittelten Daten werden von der 

AKDB für die Verarbeitung im Rechenzentrum aufbereitet. 

Der Kunde erhält, soweit vorgesehen, die Auswertungen 

auf dem Wege der Datenübertragung. Sie können auch 

auf Papier oder einem anderen Medium ausgegeben und 

an den Kunden versandt werden. 

(4) Die AKDB hält die Anwendungsverfahren und Portale, 

welche im Rahmen von SaaS zum Einsatz kommen, im 

vereinbarten Leistungsumfang betriebsbereit.  

Dies umfasst folgende Leistungen: 

• Anpassungen an Änderungen gesetzlicher, tarifli-

cher oder sonstiger übergeordneter verbindlicher 

Vorschriften 

• Beseitigung von Verfahrensmängeln 

(5) Die AKDB erbringt telefonische Kundenberatung / Support 

für die Services gemäß § 1 (1) im Umfang des Abschnitt 

VII, § 2. 

(6) Die AKDB verpflichtet sich, die in einem Rechenzentrum 

bereitgestellten Daten regelmäßig zu sichern. 

§ 4 Pflichten des Kunden 

(1) Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen 

(Services) gemäß den jeweiligen Produktbeschreibungen 

zu nutzen. 

https://www.akdb.de/service/servicerufnummern
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Soweit der Kunde einen Service im Rechenzentrum in ei-

nem Kalenderjahr nicht 12 Monate nutzt, werden für Vor-

haltung, Verarbeitung und Sicherung der Daten während 

der Zeit, in der die Leistungen nicht genutzt werden, als 

pauschalierte Entgelte 90 % der Preise für die vereinbar-

ten Leistungen berechnet. Berechnungsgrundlage sind die 

im letzten vollen Kalenderjahr, in dem die Leistungen ge-

nutzt wurden, zugrunde gelegten Daten. 

Diese Regelung gilt nicht bei vertraglich vereinbartem Be-

ginn der Nutzung nach dem 1. Januar eines Kalenderjah-

res bzw. bei vertraglich vereinbartem Ende der Nutzung im 

Zusammenhang mit dem Übergang in das Vertragsmodell 

Softwareüberlassung nach Abschnitt III. Der Einsatz der 

überlassenen Software muss dabei unmittelbar an das 

Ende der Nutzung der Services im Rechenzentrum an-

schließen. Vorgenannte Regelung gilt weiterhin nicht, 

wenn für die Nutzung der Leistungen mit dem Kunden ein 

jährliches pauschales Entgelt vereinbart ist. 

(2) Der Kunde wird die Daten für die Services im Rechenzent-

rum mittels Datenübertragung, Datenträgern oder Belegen 

fristgerecht - und soweit erforderlich - übermitteln. Die 

Übermittlung der Daten zur AKDB sowie die Rücksendung 

der Arbeitsergebnisse zum Kunden erfolgt auf Gefahr des 

Kunden. 

(3) Der Kunde verwendet für die Datenerfassung, -übertra-

gung und -ausgabe nur von der AKDB überlassene An-

wendungsverfahren und technische Standardsoftware so-

wie zugelassene Hardware und Datenträger. 

(4) Der Kunde verpflichtet sich, der AKDB eventuelle Leis-

tungsstörungen oder sonstige Mängel bei Nutzung der 

Services im Rechenzentrum unverzüglich anzuzeigen und 

die erforderliche Unterstützung für die Behebung der Leis-

tungsstörung zu gewährleisten. 

(5) Der Kunde ist verpflichtet, die für den Betrieb des Anwen-

dungsverfahrens notwendigen Installationen vor Ort vor-

zunehmen. Dies umfasst auch für den Betrieb des Anwen-

dungsverfahrens notwendige Softwareaktualisierungen.  

§ 5 Belegloser Datenaustausch (DTA) mit  

Kreditinstituten 

(1) Bei beleglosem Datenaustausch mit Kreditinstituten wer-

den die bei der Nutzung der Services im Rechenzentrum 

anfallenden Überweisungen und Lastschriften im automa-

tisierten Zahlungsverkehr gemäß nachstehenden Rege-

lungen im Namen und für Rechnung des Kunden an die 

Annahmestellen (Clearingstellen) der Kreditinstitute wei-

tergeleitet. 

(2) Die AKDB übermittelt die dem beleglosen Datenaustausch 

zugrundeliegenden Auswertungen dem Kunden rechtzei-

tig vor Fälligkeit der Zahlungen. 

(3) Der Kunde kann ohne weitere Beteiligung der AKDB den 

Rückruf von Zahlungen über sein kontoführendes Institut 

bewirken. 

(4) Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Einschaltung 

der Annahmestellen der Kreditinstitute nach deren allge-

meinen Geschäftsbedingungen inklusive der einschlägi-

gen Sonderbedingungen erfolgt. 

(5) Der Kunde bzw. Kontoinhaber erteilt der AKDB für jede im 

beleglosen Datenaustausch der AKDB genutzte Bankver-

bindung die Ermächtigung zum beleglosen Datenaus-

tausch der AKDB mit den Kreditinstituten (Formblatt DTA-

ERMÄCHTIGUNG). Damit bestätigt der Kunde bzw. Kon-

toinhaber, dass er für diese Bankverbindung mit dem kon-

toführenden Institut eine Vereinbarung zum beleglosen 

Datenaustausch unter Einschaltung des Service-Rechen-

zentrums der AKDB abgeschlossen hat (Kunden-Bank-

Vereinbarung). Gleichzeitig ermächtigt er die AKDB, in sei-

nem Namen und Auftrag Zahlungsverkehrsdateien (Über-

weisungen und Lastschrifteinzug) per DFÜ an das Re-

chenzentrum des kontoführenden Instituts zu senden. 

(6) Dem Kunden liegt das SEPA-Mandat des Zahlungspflich-

tigen für den Lastschrifteinzug vor. 

(7) Die Annahmestellen der Kreditinstitute sind ermächtigt, die 

Gegenwerte der von der AKDB übermittelten Überwei-

sungsaufträge bei dem Kunden durch Lastschriften einzu-

ziehen. Der Kunde stellt die Gegenwerte rechtzeitig bereit. 

§ 6 Rückgabe von Kundendaten bei Ver-

tragsende 

(1) Bei Vertragsende hat der Kunde Anspruch auf Rückgabe 

seiner bei der AKDB gespeicherten Daten. 

(2) Den der AKDB dafür entstehenden Aufwand trägt der 

Kunde. 
 
 

X Auftragsverarbeitung gem. 
Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 

Vorbemerkung 
 
Dieser Abschnitt konkretisiert die Verpflichtungen der Vertrags-
parteien zum Datenschutz in Bezug auf Auftragsverarbeitung, 
die sich aus der Vertragsbeziehung zwischen dem Auftraggeber 
(Kunde) und dem Auftragnehmer (AKDB) und allen dieser Ver-
tragsbeziehung zugrundeliegenden Verträgen inklusive aller 
Anlagen (im Folgenden „Vertrag“ genannt) ergeben. Sie findet 
Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem Vertrag in Zusam-
menhang stehen und bei denen Beschäftigte des Auftragneh-
mers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte perso-
nenbezogene Daten („Daten“) des Auftraggebers verarbeiten 
(„Auftragsverarbeitung“). 
 
 

§ 1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung 
der Auftragsverarbeitung 

(1) Aus dem Vertrag ergeben sich Gegenstand, Dauer, Um-
fang, Art und Zweck der Auftragsverarbeitung sowie die 
Art der Daten und die Kategorien betroffener Personen. 
Dies gilt auch, sofern die jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen nicht ausdrücklich Bezug nehmen auf diese Ver-
einbarung zur Auftragsverarbeitung. Soweit sich die Art 
der Daten und die Kategorie der betroffenen Personen 
nicht aus dem Vertrag ergeben, ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, diese dem Auftraggeber auf Antrag in elektroni-
scher Form zugänglich zu machen. Die Verarbeitung kann 
dabei insbesondere folgende Arten der Verarbeitung um-
fassen:  das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung von Daten. Die Verarbeitung kann im Rahmen ei-
nes Rechenzentrumsbetriebs des Auftragnehmers, über 
Fernwartung oder durch sonstige Leistungen des Auftrag-
nehmers beim Auftraggeber wie z.B. Installationen vor Ort 
stattfinden.  

Die Gültigkeit der Festlegungen dieses Abschnittes richtet 
sich grundsätzlich nach der Laufzeit des zugrundeliegen-
den Vertrages und gilt solange eine Vertragsbeziehung 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer be-
steht.  

(2) Die den Festlegungen dieses Abschnittes zugrundeliegen-
den Leistungen werden vorrangig in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum er-
bracht. Jede Verlagerung der Leistungen oder von Teilar-
beiten dazu sowie die Übermittlung von Daten in ein Dritt-
land darf nur erfolgen, wenn die (besonderen) Vorausset-
zungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.  
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§ 2 Rechte und Pflichten des  
Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet Daten von betroffenen Per-
sonen ausschließlich im Rahmen der getroffenen Verein-
barungen und der dokumentierten Weisungen des Auf-
traggebers sowie entsprechend den datenschutzrechtli-
chen Regelungen, sofern er nicht zu einer anderen Verar-
beitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaa-
ten, dem der Auftragnehmer unterliegt, verpflichtet ist. In 
einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbei-
tung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mittei-
lung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses 
verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DSGVO). 

Die Weisungen werden anfänglich durch den Vertrag fest-
gelegt und können vom Auftraggeber danach in schriftli-
cher Form oder in einem elektronischen Format (Textform) 
an die vom Auftragnehmer bezeichnete Stelle durch ein-
zelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden. 
Weisungen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, werden 
als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. 

(2) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüg-
lich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen 
anwendbare Gesetze verstößt. Der Auftragnehmer darf 
die Umsetzung der Weisung solange aussetzen, bis die 
Parteien eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. 

(3) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich 
die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie 
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes ge-
recht wird. Er wird insbesondere technische und organisa-
torische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Da-
ten des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen des 
Art. 32 DSGVO genügen. Auf Anfrage wird der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber eine Übersicht über alle ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zur Verfügung stellen. 

Der Auftragnehmer wird die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen so treffen, dass die Vertraulichkeit, In-
tegrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf 
Dauer sichergestellt sind. Eine Änderung der getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen bleibt dem Auftragnehmer vorbe-
halten, wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass das 
vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten 
wird. Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung 
überlassenen Daten für keine anderen und insbesondere 
nicht für eigene Zwecke. Duplikate der Daten werden, 
ohne dass sie im Auftrag oder in diesem Vertrag geregelt 
sind, nicht erstellt. 

(4) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber nach 
Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen in angemessener Weise bei der Erfül-
lung von Anfragen und Ansprüchen betroffener Personen 
gem. Kapitel III der DSGVO (Art. 28 Abs. 3 lit. e DSGVO) 
und unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in 
den Art. 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten, wie etwa 
bei erforderlichen Datenschutz-Folgenabschätzungen 
(Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. f DSGVO).  

(5) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Ver-
arbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitar-
beitern und anderen für den Auftragnehmer tätigen Perso-
nen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu 
verarbeiten. Ferner gewährleistet der Auftragnehmer, 
dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet 
haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwie-
genheit unterliegen. Die Vertraulichkeits-/Verschwiegen-
heitspflicht besteht auch nach Beendigung dieser Verein-
barung fort. 

(6) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unver-
züglich, wenn ihm im Rahmen des Auftragsverhältnisses 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer 
trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Da-
ten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der 
betroffenen Personen. 

(7) Im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses nennt 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber Ansprechpartner für 
im Rahmen dieser Vereinbarung anfallende Weisungen 
sowie einen etwaigen Beauftragten für den Datenschutz. 
Ein Wechsel oder eine längerfristige Verhinderung der An-
sprechpartner ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzei-
gen. 

Kontakt Datenschutzbeauftragte beim Auftragnehmer: da-
tenschutz@akdb.de 

(8) Der Auftragnehmer berichtigt, löscht oder sperrt die ver-
tragsgegenständlichen Daten, wenn der Auftraggeber dies 
anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist, es sei 
denn, die Weisung widerspricht etwaigen gesetzlichen 
oder vertraglichen Aufbewahrungspflichten. Ist eine daten-
schutzkonforme Löschung, Sperrung oder eine entspre-
chende Einschränkung der Datenverarbeitung nicht mög-
lich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkon-
forme Vernichtung von Datenträgern und sonstigen Mate-
rialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auf-
traggeber oder gibt diese Datenträger an den Auftragge-
ber zurück. In besonderen, vom Auftraggeber zu bestim-
menden Fällen, erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe 
mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Für vorgenannte 
Leistungen kann der Auftragnehmer eine angemessene 
Vergütung verlangen. 

(9) Nach Auftragsende sind Daten, Datenträger sowie sons-
tige Materialien auf Verlangen des Auftraggebers entwe-
der zurückzugeben oder zu löschen, sofern nicht nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine 
Verpflichtung zur Speicherung besteht. Entstehen zusätz-
liche Kosten durch abweichende Vorgaben bei der Rück-
gabe oder Löschung der Daten, so trägt diese der Auftrag-
geber. 

(10) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch 
eine Person hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprü-
che nach Art. 82 DSGVO verpflichtet sich der Auftragneh-
mer, den Auftraggeber bei der Abwehr der Ansprüche im 
Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 

 

§ 3 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist im Rahmen dieser Vereinbarung für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Daten-
schutzgesetze, insbesondere für die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
DSGVO, für die Datenweitergabe an den Auftragnehmer 
sowie für die Wahrung der Rechte der betroffenen Perso-
nen nach den Art. 12 bis 22 DSGVO allein verantwortlich 
(„Verantwortlicher“ im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO). 

(2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich zu 
informieren, wenn er in den Auftragsergebnissen Fehler 
oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen feststellt. 

(3) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers 
durch eine Person hinsichtlich etwaiger Schadensersatz-
ansprüche nach Art. 82 DSGVO verpflichtet sich der Auf-
traggeber, den Auftragnehmer bei der Abwehr der Ansprü-
che im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 

(4) Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer im Rahmen des 
bestehenden Vertragsverhältnisses die für anfallende 
Weisungen weisungsberechtigten Personen sowie einen 
etwaigen Beauftragten für den Datenschutz mit. Ein Wech-
sel oder eine längerfristige Verhinderung der Ansprech-
partner ist dem Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen. 

mailto:datenschutz@akdb.de
mailto:datenschutz@akdb.de


   

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVBAKDB) | Stand 07/2025 
Seite 11 von 12 

(5) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen der Ver-
tragsbeziehung erlangten Kenntnisse von Geschäftsge-
heimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auf-
tragnehmers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflich-
tung bleibt auch nach Beendigung dieser Vereinbarung 
bestehen. 

 

§ 4 Anfragen betroffener Personen 

Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur 
Beantwortung einer Auskunft, zur Berichtigung oder Lö-
schung gemäß Art. 15 ff. DSGVO an den Auftragnehmer, 
wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den Auf-
traggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auf-
traggeber auf Basis der Angaben der betroffenen Person 
möglich ist. Gemäß § 2.4 dieses Abschnitts X unterstützt 
der Auftragnehmer den Auftraggeber nach Möglichkeit mit 
geeigneten technischen und organisatorischen Maßnah-
men. Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn das Ersuchen 
der betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht rich-
tig oder nicht fristgerecht beantwortet wird. Der Auftrag-
nehmer ist berechtigt, für vorgenannte Leistungen eine an-
gemessene Vergütung vom Auftraggeber zu verlangen. 

 

§ 5 Kontrollrechte des Auftraggebers und 
Nachweismöglichkeiten des Auftragneh-
mers  

(1) Der Auftragnehmer bietet hinreichende Garantien dafür, 
dass geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und 
den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewähr-
leistet. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 
der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen treffen der Auftraggeber und der Auftragnehmer ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen, um 
ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewähr-
leisten.  

Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Einhaltung 
der in dieser Vereinbarung niedergelegten Pflichten mit 
geeigneten Mitteln nachweisen. Diese Nachweise können 
Ergebnisse eines Selbstaudits, Zertifikate zu Datenschutz 
und/oder Informationssicherheit (z.B. ISO 27001), Zertifi-
kate gemäß Art. 42 DSGVO oder aktuelle Testate 
und/oder Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger In-
stanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbe-
auftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, 
Qualitätsauditoren), genehmigte Verhaltensregeln (Art. 40 
DSGVO) oder verbindliche interne Datenschutzvorschrif-
ten (Art. 47 DSGVO) sein. 

(2) Sofern einschlägig verpflichtet sich der Auftragnehmer, 
den Auftraggeber über den Ausschluss von genehmigten 
Verhaltensregeln nach Art. 41 Abs. 4 DSGVO und den Wi-
derruf einer Zertifizierung nach Art. 42 Abs. 7 DSGVO un-
verzüglich zu informieren. 

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, sich vor Beginn der Verar-
beitung und sodann regelmäßig in angemessener Weise 
von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der 
in dieser Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen zu 
überzeugen. 

(4) Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber 
oder einen von ihm beauftragten Prüfer erforderlich sein, 
werden diese nach vorheriger Anmeldung unter Berück-
sichtigung einer angemessenen Vorlauffrist zu den übli-
chen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs 
durchgeführt. Der Auftragnehmer hat die Inspektion von 
der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung ab-
hängig zu machen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der 
Prüfer in keinem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftrag-
nehmer steht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Inspektio-
nen mehrerer Auftraggeber zu einem Termin zusammen-
zufassen. Er ist zudem berechtigt, hierfür eine angemes-
sene Vergütung zu verlangen. 

(5) Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sons-
tige hoheitliche Aufsichtsbehörde eine Inspektion vorneh-
men, gilt grundsätzlich Abs.4 entsprechend. Die Unter-
zeichnung einer Verschwiegenheitsverpflichtung ist nicht 
erforderlich, wenn diese Aufsichtsbehörde einer berufs-
rechtlichen oder gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegt. 

 

§ 6 Subunternehmer  
(weitere Auftragsverarbeiter) 

(1) Ein Subunternehmerverhältnis liegt vor, wenn der Auftrag-
nehmer weitere Auftragnehmer mit der ganzen oder einer 
Teilleistung der im Vertrag vereinbarten Leistung beauf-
tragt.  

Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer die allge-
meine Genehmigung, weitere Subunternehmer im Sinne 
des Art. 28 DSGVO einzusetzen. 

Der Auftragnehmer trägt Sorge dafür, dass er die Subun-
ternehmer unter besonderer Berücksichtigung der Eig-
nung der von diesen getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen im Sinne von Art. 32 DSGVO 
sorgfältig auswählt.  

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die bereits bei 
Abschluss dieses Vertrags bestehenden Subunternehmer 
mit. Sie können vom Auftraggeber unter 
https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter  abgerufen 
werden und gelten als von Beginn des Auftrages an recht-
mäßig eingebunden. 

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber, wenn er 
eine Änderung bei dem Einsatz von Subunternehmern be-
absichtigt. Die Änderungen kann der Auftraggeber unter 
https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter einsehen 
und im Bedarfsfall dagegen Einspruch erheben. Dieser ist 
innerhalb von 2 Wochen nach Bereitstellung der Informa-
tion über die Änderung, welche über 
https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter bekannt 
gegeben wird, gegenüber dem Auftragnehmer schriftlich 
zu erheben. Ein Einspruch darf nicht ohne wichtigen 
Grund erfolgen. Dieser liegt insbesondere vor bei Einsatz 
von Wettbewerbern des Auftraggebers als Subunterneh-
mer oder bei früheren Datenschutzverletzungen des Sub-
unternehmers. Im Fall des Einspruchs kann der Auftrag-
nehmer nach eigener Wahl die Leistung ohne die beab-
sichtigte Änderung erbringen oder - sofern die Erbringung 
der Leistung ohne die beabsichtigte Änderung dem Auf-
tragnehmer nicht zumutbar ist - die von der Änderung be-
troffene Leistung gegenüber dem Kunden innerhalb von 6 
Wochen nach Zugang des Einspruchs kündigen. Sofern 
die Erbringung der Leistung ohne die beabsichtigte Ände-
rung nur mit erheblichem Mehraufwand erbracht werden 
kann, ist der Auftragnehmer zu Vertragsanpassung be-
rechtigt. 

(2) Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber 
dafür, dass die von ihm eingesetzten Subunternehmer den 
Datenschutzpflichten nachkommen, die ihm durch den 
Auftragnehmer vertraglich auferlegt wurden. 

(3) Eine Beauftragung von Subunternehmern in Drittstaaten 
darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen 
der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. 

https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter
https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter
https://www.akdb.de/akdb-auftragsverarbeiter
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(4) Nicht als Subunternehmerverhältnis im Sinne dieser Re-
gelung sind solche Leistungen zu verstehen, die der Auf-
tragnehmer bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstüt-
zung bei der Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt. 
Hierzu zählen z.B. Telekommunikationsleistungen, War-
tung und Benutzerservice (wenn kein Zugriff auf personen-
bezogene Daten des Auftraggebers erfolgt), Reinigungs-
kräfte, Prüfer oder die Entsorgung von Datenträgern. Die 
Einbindung von Entsorgungsunternehmen ist jedoch an-
zeigepflichtig, wenn der Kern der Beauftragung die Entsor-
gung von Dokumenten/Datenträgern, welche Daten des 
Auftraggebers enthalten, beinhaltet. Der Auftragnehmer 
wird auch bei fremd vergebenen Nebenleistungen ange-
messene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinba-
rungen treffen und sich Kontrollmaßnahmen vorbehalten, 
um den Schutz und die Sicherheit der Daten des Auftrag-
gebers zu gewährleisten.  

 

§ 7 Haftung und Schadensersatz 

Die Vertragsparteien haften im Rahmen der Auftragsver-
arbeitung entsprechend den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen bzw. gegenüber betroffenen Personen ge-
mäß Art. 82 DSGVO. 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer 
durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insol-
venz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereig-
nisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich dar-
über zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in die-
sem Zusammenhang Verantwortlichen und Beteiligten un-
verzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das 
Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber 
als „Verantwortlichem“ im Sinne der DSGVO liegen. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Abschnittes ganz 
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so ist die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
hiervon nicht betroffen. In diesem Falle werden die Par-
teien einvernehmlich eine neue Regelung oder Ergänzung 
der bestehenden Regelung vereinbaren, die die unwirk-
same oder undurchführbare Regelung in einer Art und 
Weise ersetzt bzw. ergänzt, die der ursprünglich von den 
Parteien bei Abfassung dieser Anlage beabsichtigten Re-
gelung am nächsten kommt, hätten sie denn die Unwirk-
samkeit oder Undurchführbarkeit bedacht. Dies gilt auch 
für Regelungslücken. 

 


